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Am 5. November 2014, um 

10:00 Uhr, halten Herr Tobias 

Würtenberger und Herr Dr. Jo-

chen Klement, 1PLUSi GmbH, 

im Hörsaal XXV einen Vortrag 

zum Thema:  

„Liquiditätsmanagement“ 

Am 10. November 2014, um 

12:00 Uhr, hält Herr Dr. Georg 

Keienburg, Boston Consulting 

Group, im Hörsaal XXIII einen 

Vortrag zum Thema:  

„The 2014 M&A Report –  

Don´t miss the exit“ 

Am 12. November 2014 hält 

Herr Christof Born, Vorstand 

der Dr. Peter & Company AG um 

10:00 Uhr im Hörsaal XXV einen 

Vortrag zum Thema: 

„Quantifizierung opera-        

tioneller Risiken im                     

Rahmen der internen                                     

Risikokapitalsteuerung“ 

Am 17. November 2014, um 

12:00 Uhr, hält Herr WP/StB/ 

CPA Ulrich Lotz, Partner, 

Deloitte & Touche GmbH im Hör-

saal XXIII einen Vortrag zum 

Thema:  

„Die Bilanzierung von       

ABS-Transaktionen            

nach HGB und IFRS“ 

Am 24. November 2014, um 

12:00 Uhr, hält Herr Rolf      

Glockenmeier von der VW Fi-

nancial Services AG, im Hörsaal 

XXIII einen Vortrag zum Thema:  

„ABS Transaktionen der VW    

Financial Services AG“ 

Zu allen Vorträgen sind uns Gäste 

herzlich willkommen. Eine Anmel-

dung hierzu ist nicht erforderlich. 

 

 

Am Freitag, dem 19. Dezember 

2014, findet in der Zeit von 9 – 

17:30 Uhr im Raum 110 (WiSo-

Gebäude) in Kooperation mit dem 

Deutschen Factoring-Verband ein 

Bachelorseminar und ein Seminar 

für Master- und Diplomstudenten 

zum Thema:  

Factoring 

statt. Gäste sind herzlich willkom-

men! Wir bitten um eine telefoni-

sche Anmeldung bei Frau Brand 

(0221/4704479).  

Themen:  

1. Funktionen, Ausgestaltungs-

formen und Theorie des Fac-

torings. 

2. Factoring im internationalen 

Vergleich. 

3. Regulatorische Anforderun-

gen an das Factoring. 

4. Mehrfache Abtretungen und 

„Kollisionsfälle“ im Factoring. 

5. Finanzierung von SME´s. 

6. Theorie des Handelskredits. 

 

 
 
 

Text Mining zur qualitativen 

Analyse von Risikoberichten 

Die 2007 einsetzende Finanz-

marktkrise hat vermehrt das öf-

fentliche Interesse an den Risiko-

managementsystemen der Ban-

ken geweckt. Der Risikobericht 

einer Bank beinhaltet Informatio-

nen über die eingegangenen Risi-

ken, die verwendeten Methoden 

zur Messung und Steuerung der 

Risikopositionen und prognosti-

ziert deren zukünftige Entwick-

lung. 

Die wesentlichen Informationen 

des Risikoberichts befinden sich 

im ausformulierten Text. Dieser 

wird häufig durch Abbildungen 

und Tabellen ergänzt. Die regel-

mäßige manuelle Auswertung ei-

ner Vielzahl von Berichten ist zu-

nehmend mühselig, nicht zuletzt 

aufgrund des stetig wachsenden 

Umfangs der Berichte. Deshalb 

scheinen Text Mining-Algorith-

men ein geeignetes Instrument 

zu sein, um qualitative Informa-

tionen aus Risikoberichten zu ex-

trahieren und zu analysieren. Mit 

Hilfe dieses Verfahrens soll unter 

anderem maschinell untersucht 

werden, in welchem Umfang Ban-

ken Risikoberichterstattung be-

treiben, welche Methoden zur Ri-

sikomessung genutzt werden und 

wie die Risikomanagementsy-

steme organisiert sind. Hierzu 

werden bestehende Vergleichsin-

dizes untersucht und weiterent-

wickelt.  

Neben trivialen Such- und Zählal-

gorithmen zur Findung spezifi-

scher Risikoarten lassen sich auch 

komplexe Kookkurrenzanalysen 

und semantische Untersuchungen 

der Texte durchführen. Mit diesen 

fortgeschrittenen Methoden kön-

nen insbesondere Wörterabhän-

gigkeiten und thematische 

Schwerpunkte herausgearbeitet 

werden. Darüber hinaus ermög-

licht die maschinelle Analyse die 

wiederholte Auswertung der Be-

richte anhand vielfältiger Frage-

stellungen. Zudem können mit 

überschaubarem Aufwand sowohl 

eine weit zurückreichende Histo-

rie als auch eine breite Masse an 

Instituten betrachtet werden. Für 

die aktuelle Studie verwenden wir 

die Risikoberichte von mehr als 

30 Banken und bilden dabei um-

fassend die drei Säulen des deut-

schen Bankensystems ab. Der 

Aufbau des umfänglichen Daten-

satzes ermöglicht sowohl die in-

stitutsspezifische Untersuchung 

der Entwicklung der berücksich-

tigten Risiken und die damit ver-

knüpfte Ausführlichkeit der Risi-

komessung, als auch den insti-

tutsübergreifenden Vergleich.  

Ausgehend vom Jahr 2000 ist das 

vorläufige Ziel der Studie die Ent-

wicklung der Risikoberichte deut-

scher Banken abzubilden. Der Fo-

kus liegt dabei auf der Erfassung 

der wesentlichen, aber auch un-

wesentlichen Risiken durch die je-

weilige Bank. Der Einsatz auto-

matisierter Algorithmen aus dem 

Bereich des Text Minings soll eine 

objektive Sichtweise auf die ge-

wählte Semantik der Banken ge-

währleisten. Des Weiteren soll die 

Deckung der qualitativen mit den 

quantitativen Informationen des 

Risikoberichts überprüft werden.  
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Dr. Andreas Dombret, Vorstands-

mitglied der Deutschen Bundes-

bank, hat am 14.5.2014 den Jah-

resvortrag beim Institut für 

Bankwirtschaft und Bankrecht 

gehalten. Er referierte zum 

Thema „Zwischen Markt und 

Staat – Finanzmarktregulierung 

als Drahtseilakt“. Dombret for-

derte, bei der Lösung des Pro-

blems systemrelevanter Banken 

die Grenze zwischen Staat und 

Markt neu zu ziehen. Banken 

müssten auch abgewickelt wer-

den können, ohne dass dabei das 

gesamte Finanzsystem in Schief-

lage gerate. Der Staat müsse in 

seiner Rolle als Regelsetzer die 

Regeln für Banken anpassen, ins-

besondere was die Eigenkapital-

unterlegung von Staatsanleihen 

angehe. Außerdem müsse der 

Staat Schattenbanken und Versi-

cherungen verstärkt in die Regu-

lierung einbeziehen. Dombret 

stellte klar, dass Regulierung al-

lein Finanzstabilität nicht si-

cherstellen könne, sondern dafür 

vor allem auch das Vertrauen der 

Bürger in die Banken entschei-

dend sei. 

Im Anschluss an den Vortrag fand 

unter Leitung von Herrn 

Dobritzsch, dem Vorsitzenden 

des Fördervereins des Instituts, 

eine Podiumsdiskussion statt, in 

der Dr. Dombret, Prof. Horn und 

Prof. Hartmann-Wendels auch 

über die Rolle der EZB diskutier-

ten. Prof. Horn vertrat die An-

sicht, die EZB überschreite durch 

den Ankauf von Staatsanleihen 

ihr Mandat. 

 

 

 

 

Band 38 der Bank- und kapital-

marktrechtlichen Schriften des 

Instituts für Bankrecht Köln ist im 

Sommer im Nomos-Verlag er-

schienen: 

Budde, Joanna: Die Durchfinan-

zierung des Unternehmens in der 

Krise aus Sicht der Bank, zu-

gleich: Köln, Univ., Diss. 2013 

 

 
 

Kommentare in Neuauflage 

erschienen 
Der zweibändige Erman-Kom-

mentar zum BGB ist in diesem 

Sommer in der 14. Auflage er-

schienen. Der Begründer des 

Kommentars, der 1982 verstor-

bene Prof. Dr. Walter Erman, war 

Direktor des Instituts für Bank-

recht an der Universität zu Köln. 

Prof. Berger kommentiert das 

Recht der Auslobung, des Auf-

trags und das bankrechtlich be-

sonders bedeutsame Recht der 

Geschäftsbesorgung (§§ 657-675 

BGB). 

Neu erschienen ist auch die 9. 

Auflage des von Prütting, Wegen 

und Weinreich herausgegebenen 

BGB-Kommentars. Prof. Berger 

kommentiert darin das AGB-

Recht (§§ 305-310 BGB). 

Regulierung des Grauen 

Kapitalmarktes 

Marc Simon Wetzig beschäftigt sich 

in seiner im Frühjahr erschienenen, 
von Prof. Berger betreuten Disser-
tation mit der Regulierung des 

Grauen Kapitalmarktes. Dabei stellt 
er die unterschiedlichen Regelun-
gen nach Verkaufsprospektgesetz, 
Vermögensanlagengesetz und Ka-
pitalanlagegesetzbuch gegenüber 
und geht der Frage nach, ob der 
Graue Kapitalmarkt weiterhin vom 

übrigen Kapitalmarkt abgegrenzt 
bleibt oder vergleichbar reguliert 
wird. In praktischer Hinsicht unter-
sucht er, ob die Regulierung des 
Grauen Kapitalmarkts zu einem ge-

steigerten Schutz für Anleger führt 

und welche Folgen sich für die Ini-
tiatoren und den Vertrieb von ge-
schlossenen Fonds und anderen 
Produkten des Grauen Kapital-
markts ergeben.  
 

 
 
 
 

 

Prof. Berger hält Vorlesungen im 

Bankrecht (Di. 16-17.30 Uhr, S 

22), Kreditsicherungsrecht (Di. 

8-9.30 Uhr, II) und Sachenrecht 

(Mo. 14-15.30 Uhr, A1). 

 

 

 

BGH: Klausel über Bearbei-

tungsentgelt unwirksam 

Der XI. Zivilsenat des BGH hat ent-
schieden (Urt. v. 13.4.2014 - XI ZR 
405/12 und XI ZR 170/13), dass 
vorformulierte Bestimmungen über 

ein Bearbeitungsentgelt in Ver-
braucherdarlehensverträgen nach 
§ 307 BGB unwirksam sind. Denn 
mit der Klausel wolle die Bank Ko-
sten für Tätigkeiten (z.B. Zurverfü-

gungstellung der Darlehenssumme, 
Bearbeitung des Antrags, Prüfung 

der Bonität, Führung der Vertrags-
gespräche, Abgabe des Darle-
hensangebotes) auf die Kunden 
abwälzen, die sie im eigenen Inter-
esse erbringe oder aufgrund eige-
ner Rechtspflichten zu erbringen 

habe. Diese Kosten habe die Bank 
durch den laufzeitabhängig bemes-
senen Zins zu decken und könne 
daneben kein laufzeitunabhängiges 
Bearbeitungsentgelt verlangen. 
Damit ist eine seit langem streitige 
Rechtsfrage geklärt. 

BGH: Aufklärungspflicht 

über Innenprovisionen 

Änderung der BGH-Rechtspre-
chung: Nach dem Urt. v. 3.6.2014 
- XI ZR 147/12 haben beratende 

Banken ab dem 1.8.2014 über den 
Empfang versteckter Innenprovi-
sionen von Seiten Dritter unabhän-
gig von deren Höhe aufzuklären. 
Der BGH begründet dies mit dem 
nahezu flächendeckenden aufsichts-
rechtlichen Transparenzgebot, dem 

der Gesetzgeber den provisionsba-
sierten Vertrieb von Kapitalanlagen 

unterworfen habe. Für die Zeit vor 
dem 1.8.2014 können sich Banken 
dagegen auf einen unvermeidbaren 
Rechtsirrtum berufen. 

 

 

Weitnauer, W./Boxberger, L./ 
Anders, D. (Hrsg.): Kapitalanla-
gegesetzbuch, Kommentar, 2014, 
1877 S. 

Claussen, C. P. (Begr.): Bank- 
und Börsenrecht, 5. Aufl. 2014, 
539 S. 

Schwintowski, H.-P. (Hrsg.): 
Bankrecht, 4. Aufl. 2014, 1214 S. 
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